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RS Vwgh 1988/10/28 88/18/0314
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1988

Index

StVO

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §93 Abs1

StVO 1960 §99 Abs4 lith

Rechtssatz

Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs 4 lit h StVO ist es nicht von Bedeutung, ob der zur Tatzeit sich auf dem

Gehsteig be9ndliche Schnee zur Gänze oder nur zum Teil infolge der Schneeräumung mittels Schneep:uges der

Straßenverwaltung dorthin gelangt ist.
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